




29. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 „Ortskern Marienheide"

Erweiterung der textlichen Festsetzungen 

Rechtsgrundlage der erweiterten textlichen Festsetzung ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 

der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. 1 S. 132) und die Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (Bau 0 

NW) vom 01.03.2000 (GV.2000 S. 256) in den zur Zeit gültigen Fassungen. 

Die bestehenden Festsetzungen behalten ihre Gültigkeit. 

Darüber hinaus werden die textlichen Festsetzungen um folgende Punkte ergänzt: 

Art der baulichen Nutzung 

Kerngebiet - MK gern. § 7 BauNVO 

Nicht zulässig gern.§ 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach§ 7 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauNVO allgemein 

zulässigen Nutzungen: 

• Vergnügungsstätten, die sich in unterschiedlicher Ausprägung unter Ansprache oder

Ausnutzung des Sexual-, Spiel- und/oder Geselligkeitstriebs einer bestimmten

gewinnbringenden "Freizeit"- Unterhaltung widmen (z.B. Spielhallen, Wettbüros, Nachtlokale

aller Art)

• Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, die gewerblich betriebene sexuelle

Dienstleistungen oder Darbietungen anbieten (z.B. Bordelle)

Mischgebiet - MI gern. § 6 BauNVO 

Nicht zulässig sind gern.§ 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach§ 6 Abs. 2 Nrn. 4 und 8 BauNVO 

allgemein zulässigen Nutzungen: 

• Sonstige Gewerbebetriebe, die gewerblich betriebene sexuelle Dienstleistungen oder

Darbietungen anbieten (z.B. Bordelle)

• Vergnügungsstätten i.S. des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO, in überwiegend durch gewerbliche

Nutzung geprägten Gebieten, die sich in unterschiedlicher Ausprägung unter Ansprache oder

Ausnutzung des Sexual-, Spiel- und/oder Geselligkeitstriebs einer bestimmten

gewinnbringenden "Freizeit"- Unterhaltung widmen (z.B. Spielhallen, Wettbüros, Nachtlokale

aller Art)

Nicht Bestandteil des Bebauungsplans gern. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen: 

• Vergnügungsstätten i.S. des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO, außerhalb der durch gewerbliche

Nutzung geprägten Gebieten, die sich in unterschiedlicher Ausprägung unter Ansprache oder

Ausnutzung des Sexual-, Spiel- und/oder Geselligkeitstriebs einer bestimmten

gewinnbringenden "Freizeit"- Unterhaltung widmen (z.B. Spielhallen, Wettbüros, Nachtlokale

aller Art)

Rechtskraft: 19.12.2017
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Satzung. über die be·sonderen Anfordebingeri, �I1 _ö:ie Bauge's.ta1..;
tung des Ortskerries 'Maiiehheid� 

· · 
····· ··

·· ·--�- ·

Gemäß § 4 der Gemeindeordnung für das L�nd Nordr�ein-Weit-
falen (GO. NW.) in d_er ·Fassung d,er B_ekanntmachung vom 
19.12.1974 (GV. NW. 1975 s. 91), zuletzt geändert durch _Ge
setz .vom 08.04.1975 (GV. NW. S. 304)" und§ 103 der Bauord
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (Bauo NW) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 27.01.1970 (GV. NW. s. 96/S.GV. 
NW., 232) hat der Rat 'der Gemei_nde Marienheide in seiner 
Si�zung_am 03.02.1Q76 sowie durch Beitrittsbeschluß in sei
ner Sitzung �m 13.07.1976 folgende Satzung erlassen: 

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich ist in der dieser Satzung als 
Anlage beigefügten Verkleinerun� des Bebauungsplanes Nr. 25 
im Maßstab 1 : 1 000 durch Umrandung der Parzellen gekenn-
zeichnet. 

· 
_ ' _ 

Es wird unterschieden zwischen _dem räumlichen Geltungsbe-, 
reich 1 und 2. Dei Geltungsbereich 1 erstreckt sich·aut den 
Bereich der ersten Änderung des Beba�ungsplanes Nr. 25 
(Zentralbereich). Geltungsb�reich 2 ist der Bereich um den 
zukünftigen Marktplatz an der Scharder Straße. 

§ 2

sachlicher Geltungsbereich 

6iese Satzung gilt für alle baulichen Anlagen, die nach der 
BauordnuQg für das Land Nordrhein-Westfalen in d�r · j�weils 
gültigen Fassung baugenehmigungs- ·oder anzeigepflichtig · 
sind soWie für alle anderen Anlagen, an di� aufgrund des 
vorgenannten Gesetzes Anforderungen gestellt werden. 

' § 3 

Abstandsflächen 

(�ur für Geltungsber�ich 1} 

· G�mäß §. 10 3 Abs. J.. Bauo NW in Verbindung mit ·§ 103 ·Abs. l/6
Bauo NW können zur· Wahrung der historischen Bedeutung urid .
erhaltenswerten Eigenart des Ortsteiles die.Maße fü:r Bauwi,..
che_. und Abstandsflächen innerhalb . des Plangebietes· _unter-�
stritten werden.

Rechtskraft: 06.08.1976: 












	25_textl-fest.pdf
	25_textl-fest.pdf
	25_textl-fest
	25-29

	25-29Aend_Uebersichtsplan

	GestaltSatz_satzung
	GestaltSatz_plan



